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»§ 15 
Strafhinweis

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Anordnung werden 
nach §45 des Gesetzes vom 20. Dezember 1965 zur Verhütung und Bekämpfung 
übertragbarer Krankheiten beim Menschen (GBl. I 1966 S. 29) in der Fassung 
des Anpassungsgesetzes vom 11. Juni 1968 (GBl. I S. 242) als Ordnungs
widrigkeiten verfolgt oder ziehen nach den §§ 47 bis 49 des gleichen Gesetzes 
strafrechtliche Verantwortlichkeit nach sich.“

26. § 20 der Dritten Durchführungsbestimmung vom 25. Januar 1966 zum Gesetz 
zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen 
—Arbeit mit Erregern von übertragbaren Krankheiten — (GBl. II S. 83) erhält 
folgende Fassung:

»9 20
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Durchführungs

bestimmung werden nach § 45 des Gesetzes vom 20. Dezember 1965 zur Ver
hütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen (GBl. I 
1966 S. 29) in der Fassung des Anpassungsgesetzes vom 11. Juni 1968 (GBl. I 
S. 242) als Ordnungswidrigkeiten verfolgt oder ziehen nach den §§ 47 oder 49 
des gleichen Gesetzes strafrechtliche Verantwortlichkeit nach sich.“

Bereich des Bauwesens
§ 9 der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 20. Mai 1964 zur Verordnung 

über die Aufgaben und die Arbeitsweise der Staatlichen Bauaufsicht — Baufach
liche Gutachten und Bausachverständigenwesen — (GBl. II S. 417) erhält folgende 
Fassung:

„§9
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Durchführungsbestimmung 

werden gemäß § 17 der Verordnung vom 14. Mai 1964 über die Aufgaben und die 
Arbeitsweise der Staatlichen Bauaufsicht (GBl. II S. 405) in der Fassung der An
passungsverordnung vom 13. Juni 1968 (GBl. II S. 363) als Ordnungswidrigkeiten 
verfolgt.“

Bereich des Strahlenschutzes 1

1. § 19 der Ersten Durchführungsbestimmung vom 10. Juni 1964 zur Strahlen
schutzverordnung (GBl. II S. 663) erhält folgende Fassung:

„§ 19 

Strafhinweis

Zuwiderhandlungen gegen diese Durchführungsbestimmung werden nach 
§ 35a der Strahlenschutzverordnung vom 10. Juni 1964 (GBl. II S. 655) in der


